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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1972

Norm

StPO §90

StPO §259 Z3

StPO §451

Rechtssatz

Wurde ein Täter bereits durch eine - wenn auch noch nicht zugestellte und daher auch nicht rechtskräftige -

Strafverfügung bestraft, so wird durch Erlassung einer weiteren Strafverfügung wegen derselben strafbaren Handlung

der Grundsatz "ne bis in idem" verletzt.
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